
Der Landtag von Niederösterreich hat am 22. November 2001 beschlossen:

Änderung des NÖ Jugendwohlfahrtsgesetzes 1991

Artikel I

Das NÖ Jugendwohlfahrtsgesetz 1991, LGBl. 9270, wird wie folgt geändert:

§ 58 Abs. 2 und Abs. 3 lauten:

„(2) Die Gemeinden haben dem Land jährlich einen Beitrag zu den vom Land zu tra-
genden Kosten der vollen Erziehung in der Höhe von 50 % zu leisten, soweit diese
nicht nach § 48 ersetzt werden. Dieser Beitrag ist von der Landesregierung auf die
einzelnen Gemeinden nach Maßgabe ihrer Finanzkraft aufzuteilen.

Die Finanzkraft einer Gemeinde wird aus den für die Gemeinde im laufenden Jahr zu
erwartenden

- Erträgen der ausschließlichen Gemeindeabgaben ohne die Gebühren für die Be-
nützung von Gemeindeeinrichtungen und –anlagen und ohne die Interessenten-
beiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern und

- Ertragsanteilen an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben ohne Spielbanken-
abgabe

ermittelt. Als Berechnungsgrundlage für die Ermittlung der Finanzkraft sind vorläufig
geschätzte Beträge zugrunde zu legen. Dabei sind alle Umstände zu berücksichti-
gen, die für die Schätzung von Bedeutung sind (z.B. Erträge an ausschließlichen
Gemeindeabgaben in den Vorjahren, Prognosen über künftige Entwicklung der Ge-
meindeertragsanteile).

(3) Die Gemeinden haben monatlich Vorschüsse in der Höhe des zu erwartenden
Beitragsanteiles zu entrichten. Diese monatlichen Beiträge werden von den der Ge-
meinde gebührenden monatlichen Vorschüsse auf die Ertragsanteile an den gemein-
schaftlichen Bundesabgaben einbehalten. Die endgültige Abrechnung und Ermittlung
der Finanzkraft hat aufgrund und nach Vorliegen der Rechnungsergebnisse der Ge-
meinden zu erfolgen. Die endgültig abgerechneten Beiträge können Fehlbeträge o-
der Guthaben ergeben, die im Wege der Ertragsanteilevorschüsse hereinzubringen
oder gutzuschreiben sind.“



Artikel II

1. Artikel I tritt am 1. Jänner 2002 in Kraft.

2. Hinsichtlich der im Jahre 2002 voraussichtlich zu erwartenden Erträge der aus-
schließlichen Gemeindeabgaben ist das Rechnungsergebnis des Jahres 2000 zu
Grunde zu legen.


